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Das neue Arbeitsgesetz -

zur Volksabstimmung vom
1. Dezember 1996

Am 1. Dezember stimmen die schweizerischen Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger über das revidierte Arbeitsgesetz ab. Diese Revision ist
so umstritten, dass inzwischen der gesamte Bundesrat beschlossen hat,
sie im Abstimmungskampf nicht zu vertreten. Im folgenden erklärt
die Präsidentin des VAST, Alice Aeberhard, warum viele Frauen-
Organisationen für die Gleichstellung der Geschlechter und gegen das
diskriminierende Arbeitsgesetz sind, das nicht nur für Frauen
schlechtere Arbeitsbedingungen bringt.

Abschaffung des Nachtarbeitsver-
bots für Frauen

Die Aufhebung des Verbots der Nacht-
arbeit für Frauen in der Industrie führt
gleichzeitig zu verschlechterten Ar-
beitsbedingungen bei allen Frauen und
Männern, die bereits jetzt Nachtarbeit
leisten, denn das revidierte Arbeitsge-
setz schafft das Nachtarbeitsverbot ab,
ohne einen minimalen Gesundheits-
schütz für alle zu gewährleisten.

Frauen leisteten Nachtarbeit

Trotz des Nachtarbeitsverbots für
Frauen in der Industrie leisten Frauen
in der Schweiz seit Jahrzehnten Nacht-
arbeit im Dienstleistungsbereich. Be-

zogen auf die Gesamtzahl der
Erwerbstätigen arbeiten 8,1% der be-

schäftigten Frauen und 7.9% der be-

schäftigten Männer nachts. Vielerorts
fängt man bei Arbeitsplätzen mit viel
Nachtarbeit die gesundheitliche Beein-
trächtigung durch zusätzliche Erho-

lungszeiten präventiv auf. Das revi-

dierte Arbeitsgesetz sieht diese zu-
sätzlichen Erholungsphasen, die in
jahrelangen Auseinandersetzungen
erkämpft wurden, nicht vor. Damit hat

es eine Signalwirkung, bestehende
Regelungen werden in Frage gestellt.
Im Kanton Bern ist z.B. der Abbau
der Zeitgutschriften für die Nachtar-
beit beim kantonalen Pflegepersonal
bereits geplant. Die Angestellten
würden damit jedes Jahr vier
Erholungstage verlieren.

Verlängerung des Arbeitstages

Mit ciem neuen Arbeitsgesetz soll der
"Normalarbeitstag" von 6 Uhr morgens
bis 23 Uhr nachts dauern, d.h. Arbeit
in dieser Zeitspanne muss ohne Nach-

Zulagen geleistet werden (ausdehnbar
bis Mitternacht). Das neue Gesetz sieht
auch für Menschen mit Familienpflich-
ten keinen Schutz vor überfordernder
Nachtarbeit vor. Ohne behördliche Be-

willigung können Arbeitgeber von
ihren Beschäftigten bis zu 500 Ueber-
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stunden jährlich verlangen - dies in
Zeiten der Arbeitslosigkeit.

Sonntagsarbeit im Verkauf

Die bewilligungsfreie Sonntagsarbeit
für das Verkaufspersonal wird ver-
mehrt zu ungesicherten Aushilfsjobs
an Sonntagen führen. Für Sonntagsar-
beit gibt es keine zusätzlichen Frei-
Tage. Solange Frauen weniger verdie-
nen und nicht dieselben Chancen auf
dem Arbeitsmarkt haben, werden sie
vermehrt auf Sonntagsarbeit angewie-
sen sein. Damit fördert das neue Ar-
beitsgesetz - indirekt - prekäre Arbeits-
Verhältnisse.

Wieder werden es vor allem Frauen
sein, die wegen ihrer Mehrfachbela-
stung auf die ungesicherte Arbeit auf
Abruf - bis tief in die Nacht - oder am
Sonntag, ausweichen müssen.

Mit Gleichstellung hat dies nichts
zu tun

Um auf dem Arbeitsmarkt eine gleich-
berechtigte Chance zu haben, brau-
chen Frauen mehr gesicherte Arbeits-
stellen, sind sie auf eine Arbeit
angewiesen, die ihre Existenz sichern
kann, ihre Gesundheit garantiert und
ihnen die Möglichkeit zur Weiterbil-
dung bietet.

Das neue Gesetz fördert das Gegenteil
und beinhaltet auch kein Anrecht auf
Weiterbildung. Es ist nicht zu verges-
sen, dass gleichwertige Saläre für
gleichwertige Arbeit noch längst nicht
überall erreicht sind. Frauen warten
weiterhin auf die Mutterschaftsversi-
cherung, sie arbeiten vielfach noch im-

mer für weniger Geld. So werden sie
wohl auch zu billigeren Tarifen nachts
arbeiten müssen und dadurch unge-
wollt einen grossen Druck auf die bis-
herigen Arbeitsplätze der Männer und
deren Bezahlung der Nachtarbeit aus-
üben. Anstelle des Mannes kann die
Frau in Zukunft nachts auch in der In-
dustrie die gleiche Arbeit zum billige-
ren Tarif erledigen.
M/t'ce Ae&erbarc/

Die Argumente der
Befürworter

Wirtschaftsvertreter halten diesen Ar-
gumenten zugunsten einer humanen
Arbeitswelt die Tatsache der Globali-
sierung der Wirtschaft entgegen. In
dieser Wirtschaftsordnung kann
gemäss Wirtschaftsvertretungen die
Schweiz nur bestehen, wenn sie sich
dem internationalen Wettbewerb an-
passt. Dies verlangt von den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern eine
grössere Flexibilität.

Ohne diese Bereitschaft zur Flexibilität
ist nach Meinung der Wirtschaftsver-
treter der Werkplatz Schweiz noch ge-
fährdeter. Sie berufen sich dabei auf
Aeusserungen der OECD, die in einem
kürzlich erschienen Bericht das Nacht-
arbeitsverbot für Frauen in der Indu-
strie kritisierte. Aus der Sicht der Wirt-
schaft muss ferner Frauen erlaubt
werden, auch nachts zu arbeiten, um
ihre Karrierechancen nicht zu beein-
trächtigen (Bereiche wie Informatik,
Technik, u.a.m.). Zusammenfassung:
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